
IGS Wörth am Rhein – Übersicht über die Versetzungs- 
und Übergangsvoraussetzungen nach der neuen 

Schulordnung 
 

Voraussetzungen zum Erreichen der Berufsreife nach der 9. Klasse: 
 

 Noten der G-Kurse werden unverändert übernommen  
 E- und E1-Kurse werden eine Note besser, E2-Kurse werden zwei Noten besser 

gewertet  

 Ein oder zwei Fächer unter 4  Berufsreife 
 In D und M Note unter 4  Ausgleich von einem Fach mit E oder WPF erforderlich 
 Drei Fächer unter 4 (davon nur ein Fach D oder M)  Ein Fach muss ausgeglichen 

werden 
 

Ausgleichsregeln: 
 Note 5 durch Note 1 oder Note 2 bzw. durch zweimal Note 3 
 Note 6 durch Note 1 bzw. durch zweimal Note 2 

 

Voraussetzungen für die Versetzung in Klasse 10: 
 

 Noten der G-Kurse werden unverändert übernommen  
 E- und E1-Kurse werden eine Note besser, E2-Kurse werden zwei Noten besser 

gewertet 
 

Notenvoraussetzungen: 
 In den differenzierten Fächern (D, M ,E, Bio, Ch, Ph) mindestens die Note 3 
 In den undifferenzierten Fächern mindestens die Note 4 
 Unterschreitungen in bis zu drei Fächern möglich 
 Unterschreitung in nur einem Fach um eine Notenstufe  kein Ausgleich nötig 

 Unterschreitung in einem Fach um mehr als eine Notenstufe  Ausgleich 
erforderlich 

 Bei zwei oder drei Unterschreitungen müssen alle ausgeglichen werden. 
 Bei drei Unterschreitungen dürfen nicht zwei Fächer aus der Fächergruppe 
     D, M ,E sein 
 

Ausgleichsregeln: 

- Differenzierte Fächer (D, M ,E, Bio, Ch, Ph)  Unterschreitung der Notenstufe 
„befriedigend“ 
Note 4 durch Note 1 oder Note 2  
Note 5 durch Note 1 

- Undifferenzierte Fächer  Unterschreitung der Notenstufe „ausreichend“ 
Note 5 durch Note 1 oder Note 2 bzw. durch zweimal Note 3 
Note 6 durch Note 1 bzw. durch zweimal Note 2 

- Ausgleich von D, M, E nur innerhalb dieser Fächergruppe oder dem WPF 
möglich 

Nachprüfung: 
 Eine Nachprüfung in einem Fach, das unter ausreichend liegt, ist möglich, wenn die 

Verbesserung um eine Notenstufe zur Versetzung führen würde. 



Voraussetzungen für den qualifizierten Sekundarabschluss I 
 

 E- und E1-Kurse sind entscheidend; E2-Kurse werden eine Notenstufe besser 
gewertet 

 In allen Fächern mindestens Note 4 
 Unterschreitungen in bis zu drei Fächern möglich 

 Unterschreitung in nur einem Fach um eine Notenstufe  kein Ausgleich nötig 
 Unterschreitung in einem Fach um mehr als eine Notenstufe  Ausgleich 

erforderlich 
 Bei zwei oder drei Unterschreitungen müssen alle ausgeglichen werden. 
 Bei drei Unterschreitungen dürfen nicht 2 Fächer aus der Fächergruppe D, M ,E sein 

 
Ausgleichsregeln: 
 Note 5 durch Note 1 oder Note 2 bzw. durch zweimal Note 3 
 Note 6 durch Note 1 bzw. durch zweimal Note 2 
 Ausgleich von D, M, E nur mit diesen Fächern oder dem WPF möglich 

 
 

 

Voraussetzungen für den Übergang in die Jahrgangsstufe 11: 
 

 E- und E1-Kurse sind entscheidend; E2-Kurse werden eine Notenstufe besser 
gewertet 

 In den differenzierten Fächern (D, M ,E, Bio, Ch, Ph) mindestens Note 3 
 In den undifferenzierten Fächern mindestens Note 4 
 Unterschreitung in nur einem Fach um eine Notenstufe  kein Ausgleich nötig 
 Unterschreitung in einem Fach um mehr als eine Notenstufe  Ausgleich 

erforderlich 
 Bei zwei oder drei Unterschreitungen müssen alle ausgeglichen werden. 
 Bei drei Unterschreitungen dürfen nicht zwei Fächer aus der Fächergruppe D, M ,E 

sein 
 

Ausgleichsregeln: 

- differenzierte Fächer (D, M ,E, Bio, Ch, Ph)  Unterschreitung der Notenstufe 
„befriedigend“ 
Note 4 durch Note 1 oder Note 2  
Note 5 durch Note 1 

- undifferenzierte Fächer  Unterschreitung der Notenstufe „ausreichend“ 
Note 5 durch Note 1 oder Note 2 bzw. durch zweimal Note 3 
Note 6 durch Note 1 bzw. durch zweimal Note 2 

- Ausgleich von D, M, E nur mit diesen Fächern oder dem WPF möglich 
 

 
Werden die Zugangsvoraussetzungen nicht erfüllt, kann eine Aufnahmenprüfung abgelegt 
werden. 
  

          


